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Modernisierung von Stromerzeugungsanlagen
Auswirkung auf den Netzanschlussvertrag
Gemäß der Bestimmungen des NC RfG und deren nationalen Umsetzung TAR 4130 unterliegen bestehende
Stromerzeugungsanlagen des Typ C (Anschlussleistung von 36 bis 45 MW) und Typ D (Anschlussleistung > 45 MW, Anschluss bei
≥ 110 kV) dem folgenden Prozess. Der Prozess entspricht den Vorgaben des Artikel 4 NC RfG, bzw. der Ziffer 1 TAR 4130.

Anmerkung: Art. 4 (b) NC RfG hier nicht relevant

Verantwortungsbereich des Kunden

Verantwortungsbereich des Netzbetreibers

Verantwortungsbereich der BNetzA

EZA:   Erzeugungsanlage
NAV:   Netzanschlussvertrag

Keine Anpassung des NAVs 
notwendig. 
Anlage bleibt Altanlage.
NC RfG nicht anwendbar. 

Unwesentliche 
Vertragsanpassung 
notwendig. 
Anlage bleibt Altanlage.
NC RfG nicht anwendbar.

Wesentliche Vertrags-
anpassung notwendig. 
Anlage gilt als Neuanlage.
NC RfG anwendbar. 

Neuer Vertrag notwendig. 
Anlage gilt als Neuanlage. 
NC RfG anwendbar.

Der Netzbetreiber 
unterrichtet die BNetzA.

Wesentliche ÄnderungUnwesentliche Änderung

Der Netzbetreiber prüft, ob es sich um 
wesentliche oder unwesentliche 

Änderungen handelt.

Nein

Nein Ja

Eine Änderung liegt nicht 
vor. Art. 4 (1) a) NC RfG ist 

nicht erfüllt.

Eine wesentliche 
Änderung liegt nicht vor. 

Art. 4 (1) a) NC RfG ist 
nicht erfüllt. 

Ist eine Vertragsanpassung notwendig?

Ja

Werden die technischen Fähigkeiten der EZA 
gemäß den Vereinbarungen des NAVs am 

Netzanschlusspunkt eingehalten?

Der Netzbetreiber 
prüft

Der Kunde legt dem 
relevanten Netzbetreiber 

die Pläne vor

Nein Ja

Haben die Änderungen eine  Auswirkung auf die 
technischen Fähigkeiten der EZA?

Der Kunde beabsichtigt, eine Anlage zu 
modernisieren oder Betriebsmittel 

auszutauschen

Die BNetzA prüft, ob ein 
neuer Vertrag erforderlich 

ist, oder ob der Vertrag 
anzupassen ist.
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